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|f.Die nachfolgenden Darlegungen sollen einige weitere rechtliche 
'•■■'Anforderungen und methodische Hinweise tun Dokumentieren der 
Beschuldigtenvernehmung sein. Sie erheben keinen Anspruch auf 

. '-1 Vollständigkeit, da die Möglichkeiten der Dokumentierung ge
nauso vielfältig wie die Beschuldigtenvernehmungen selbst 
sind.

i Die Personalien des Beschuldigten und Angaben zur Person-•C
lichkeit

Entsprechend § 106 (3) - (5) StPO wird die Dokumentierung der
Personalien des Beschuldigten (Familienname, alle Vornamen,

^Geburtstag, Geburtsort, Beruf, Tätigkeit und Wohnort, Familien
s$̂ R:*->s"tand und Staatsangehörigkeit) gefordert. Darüber hinaus sind

die Angaben über die persönliche und gesellschaftliche Entwich
v lung des Beschuldigten einschließlich seiner beruflichen Tätig

keit und seiner Vermögensverhältnisse festzustellen und im
±Protokoll zu dokumentieren .

Diese Personalien sind im vollen Umfang im Protokoll der Erst
vernehmung entsprechend Vordruck aufzunehmen. Auf Grund des 
Prozeßcharakters der Beschuldigtenvernehmung genügen in den 
Protokollen der weiteren Vernehmungen weit weniger Daten, um 
den Beschuldigten zu identifizieren und eindeutig zu bezeich
nen .

Für die Protokolle nach der Erstvernehmung reichen - soweit es 
sich nicht um eine notwendige ßerichtigungder Personalien des 
Beschuldigten handelt - die Angabe von Familienname, Rufname 
und bei DDR-Bürgern die Personenkennzahl aus. Bei Ausländern 
ist anstelle der PKZ des Geburtsdatum und der Geburtsort auf-

Das Gesetz schreibt nicht zwingend vor, alle Personalien für 
das Formular der Erstvernehmung zu Beginn der Erstvernehmung 
umfassend festzusteilen, 2 105 (3) StPO fordert nur die er- 
forderlichen Annaben zur Person.,, d. h. die zur Identifiziere
notwenc!igen "Äng eben ([Jane, 
Alle weiteren vom Q 1G5 St 
zu einem späteren Zeitpunk 
kollierung, erarbeitet wer 
nicht die taktische Breite 
oen einoeenct.«-/ W» W

Vorname, Geburtsdatum oder PKZ). 
PO geforderten Personalien können 
t, spätestens zu Beginn der Prcto- 
den. Damit wird durch § 105 StPO 
der Eröffnung von Erstvernehmun-


